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Energietipp vom 23.03.2010 
 

Der Wintergarten - das gläserne Haus 
 
Für viele Menschen ist der Wintergarten eine attraktive Erweiterung des 

Wohnraums. Man kann bereits im Frühjahr oder noch im Herbst gemütlich im 

Grünen sitzen. Durch die passive Nutzung der Sonnenenergie kann er auch 

zur Einsparung von Heizenergie beitragen. Voraussetzung für diese Einspa-

rung ist allerdings eine Abtrennung vom normalen Wohnraum durch eine Ver-

glasung oder noch besser durch eine massive Wand. Wer allerdings auf die 

Idee kommt, einen Heizkörper im Wintergarten zu installieren, um diesen auch 

noch im Winter zu nutzen, der verbraucht über die gesamte Heizperiode mehr 

Energie, als er in den Übergangszeiten einspart. Darüber hinaus müssen bei 

der Planung noch einige wichtige Punkte wie richtige Belüftung und Beschat-

tung und die Einrichtung von Wärmespeichern beachtet werden.  

Weitere Fragen zu Wintergärten und zu allen Bereichen der Energieeinspa-

rung beantworten gerne die Energieberater der Verbraucherzentrale Rhein-

land-Pfalz e.V. in einem persönlichen Beratungsgespräch nach telefonischer 

Voranmeldung. 

Der Energieberater hat jeden 1. und 3.  Mittwoch im Monat, von 13 – 16.45 

Uhr Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung in Asbach, Flam-

mersfelder Str. 1 Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Voranmeldung un-

ter: 0 26 83 / 912-142. 

 
VZ-RLP 
 
 
Für weitere Informationen: 

Energieberatungshotline 01805 / 60 75 60 20  
(14 Ct/Min. aus dem Netz der Deutschen Telekom.  
Mobilfunkpreise bis maximal 42 Ct/Min.) 
Montags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, 
Dienstags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
Donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. 

 
 
Veröffentlichungen – auch auszugsweise – sind nur mit Quellenangabe innerhalb von 4 Wo-
chen ab Versanddatum gestattet. Spätere Veröffentlichungen sind aus Aktualitätsgründen nur in 
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Abstimmung mit dem Herausgeber möglich. Nach Abdruck bitten wir um Übersendung eines 
Belegexemplars.  
 


